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Der Bürgermeister

Die vo'a aei"P!anung berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentli:her Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Sdireiben
vom ...:....'......>..'...-... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgeforder}

Qadfüertre.{ung W:at am ..:........:.....'.....':1?;...'... den Entwurr
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pfi @it Begründung besdilossen und gemäß
'2 $hu(joBJ qr öffentlichen Ausk.gung bestimmt.
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nadi §3Abs.2BauGB öffentlidi ausgelegen. Dieöffentlidie
Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
AusJungsfrist abgegeben werden können und dass nidit fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Besdilussfassung über
die Satzung iinberüqksichtigtbleiben können, in der Zeitvom
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bekanntgemadit women.???????'
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DÖtübeföfö6i'tete Entwurf derSatzung hat in der
2').:-Q';. 'ÜL(-j(-.-

wahrend folgenderZeiten " " ,T
nach §3Abs.2BauGB öffentlich ausgelegen. Dieöffentliche
Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristge-
redit abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über
die Satzung iiriberüd«sichtigtbleiben können, in der Zeitvom

AusFr'ar,g?fü&0 bekanntgemacht WuiiJeni
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?) : Der Bürgermeister

6. Die Stadtvertretunghat die föstgemäß abgegebenenStellung
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kl.'lss0% ... von der Stadt-
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g. Jpss>t?aer Satzung some die Stelle, bei der die Satzung

auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden kann, ist am ,::.=....'. :..........:. gemäß aHauptsatzung bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung istauf die Geltend-
madiung der Verlet?ung von Vefahrens- und Forrnverstößen und
die, -Reehtsfolgen hingewiesen women. Die Satzung ist mit Ablauf
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Pflanzenliste:

?, Qualität: 60/1 00 cm, 2 x verpflanzt,
Comus mas Kornelkirsche

Corylus avellana Haselnuss
Rosa rubiginosa Weinrose
Rosa canina Heckenrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Vibumum lantana Wolliger Schneeball
Amelanchier lamarckii Felsenbirne

Bäume, Qualität: Hochstamm, STU 16/18 cm, 3 x
Betula pendula Sandbirke
Tila cordata Winterlinde
oder

Obstgehölze, Qualität: Hochstamm, STU 12/14
Apfel, Birne, Süßkirsche
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Hinweise:

1. Verhalten bei auffälligen Bodenverfärbungen bzw. bei Funden
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt wemen, ist gemäß
§ 11 DSchG M-V inderFassung der Bekanntmachungvom 06.OL1998 (GVOBI. S.12/GSM-VGI
Nr. 114.2, ber. in GVOBI. S.247), geändert durch Art. 4 LNatG M-V u. z. Änd. and. Rechtsvorsdir.
v. 21 .07.1998 (GOVBI. S. 647) die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und
der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitem des Landesamtes für Bodendenkrnal-
pflege oderdessen Vertreter in unverändertem Zustand zu eföalten. Verantwortlich sind hierfürder

' Entded«er, der Leiter der Arbeiten, der Gnindeigentümer some zufällige Zeugen, die den Weit des
Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

2. Anzeige des Baubeginns bei Erdarbeiten
 DerBeginnderErdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehöme und dem LandesamtfürBodendenkmalpflege spätestens vier Wochen vor Termin schrifflich und unverbindlidi mitzuteilen, umzu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauffragte des Landesamtes für Bodendenkmalpflege bei den

Erdarbeiten zugegen sein kÖnnen und eventuell auffretende Funde gemäß § 11 DSdiG M-V unver-
züglidi bergen und dokumentieren. Dadurdi wemen Verzögerungen der Baumaßnahmen verrnieden
(vgl. § 1 13 [)SchG M-V).
3. Vorhandene Leitungen

Auf den einbezogerien Gnindstücken  können sidi bestandsgesdiützte Trinkwasserleitungen,
Leitungen der WEMAG und der Deutschen Telekom befinden.


